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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des  Gemischs und des Unternehmens  

Wabietherm Bitumenkleber 1K 
1.1. Produktidentifikator  

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stof fs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgera ten wird  

Lösemittelfreie, polystyrolgefüllte, rissüberbrückende, 1- komponentige Bitumen- Dickbeschichtung zur Bauwerksabdichtung. 
Verwendung des Stoffs/des Gemischs  

Verwendungen, von denen abgeraten wird  
Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhe itsdatenblatt bereitstellt  
Adolf Wagner GmbH Firmenname: 
Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme 

Straße: Lindenstraße 6 
Ort: D-35216 Biedenkopf 

Telefax:06461 9512-0 06461 9512-33 Telefon: 
info@wagner-putze.de E-Mail: 

Telefon:Ansprechpartner: Produktmanagment 06461 9512-0 
E-Mail: info@wagner-putze.de 

http://www.wagner-putze.de Internet: 
Technik Auskunftgebender Bereich: 
24-Stunden-Notrufnummer des GGIZ +49-361-730730 1.4. Notrufnummer:  

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren  
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs  

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  
Dieses Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 

2.2. Kennzeichnungselemente  
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische  

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.  
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:  
PBT: Nicht anwendbar  
vPvB: Nicht anwendbar 

2.3. Sonstige Gefahren  

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen  
3.2. Gemische  

Bitumenemulsion mit Polystyrolfüllung 
Chemische Charakterisierung  

Gefährliche Inhaltsstoffe  
AnteilStoffname CAS-Nr. 

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr. 
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) 

< 0,1 %2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 
220-120-9 613-088-00-6 01-2120761540-60 
Acute Tox. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H302 
H315 H318 H317 H400 H410 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16. 
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und A TE 

AnteilStoffname CAS-Nr. EG-Nr. 
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE 

2634-33-5 220-120-9 < 0,1 %1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 
inhalativ:  ATE = 0,5 mg/l (Dämpfe); inhalativ:  ATE = 0,05 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  LD50 = > 2000 
mg/kg; oral:  LD50 = 532 mg/kg   Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100     
Aquatic Acute 1; H400: M=1 
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen  
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen  

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome 
vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen. 
Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen.  
Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen. 

Allgemeine Hinweise  

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.  
Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden 
sind, ärztlichen Rat einholen. 

Nach Einatmen  

Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.  
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.  
Nicht abwaschen mit: Lösemittel/Verdünnungen 

Nach Hautkontakt  

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt 
aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort ärztlichen Rat einholen. 

Nach Augenkontakt  

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).  
Sofort Arzt hinzuziehen.  
Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten.  
Kein Erbrechen herbeiführen. 

Nach Verschlucken  

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Sym ptome und Wirkungen  
Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezia lbehandlung  
Symptomatische Behandlung. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung  
5.1. Löschmittel  

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
Geeignete Löschmittel  

Wasservollstrahl 
Ungeeignete Löschmittel  

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Ge fahren  
Keine Angaben verfügbar. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung  
Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschäden verursachen. 
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.  Löschwasser nicht 
in Kanäle und Gewässer gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

Zusätzliche Hinweise  

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzun g 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzaus rüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren  

Allgemeine Hinweise  
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 

Nicht für Notfälle geschultes Personal  
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 
sichere Handhabung: siehe Abschnit 7 

Einsatzkräfte  
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige 
Behörden benachrichtigen. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen  

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Rein igung  
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Für Rückhaltung  
 Mechanisch aufnehmen. 

Für Reinigung  
 Mechanisch aufnehmen. 

Weitere Angaben  
 Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. 

Siehe auch Kapitel 2, 4, 7, 8, 11, 12, 13 
6.4. Verweis auf andere Abschnitte  

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung  
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung  

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. 
Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Kontakt mit 
Augen und Haut ist zu vermeiden. Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen. Hautpflegeprodukte nach 
der Arbeit verwenden.  Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. 

Hinweise zum sicheren Umgang  

Vom Produkt selbst geht keine Brand- und Explosionsgefahr aus. 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz  

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Hautschutzmittel verwenden. 
Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Beschmutzte, durchtränkte Kleidung wechseln. 

Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeits platz  

Vor Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, sind kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung abzulegen. 
Weitere Angaben zur Handhabung  

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berück sichtigung von Unverträglichkeiten  

Aufbewahren gemäß: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).  
Vor Frost geschützt lagern. 
Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern. 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter  

Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel, Starke Säure, Starke Lauge 
Zusammenlagerungshinweise  

Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen  

Lagerklasse nach TRGS 510: 12 (Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind) 

7.3. Spezifische Endanwendungen  
Siehe Technisches Merkblatt. 

GISCODE/Produkt-Code: BBP10 
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/P ersönliche Schutzausrüstungen  
8.1. Zu überwachende Parameter  

Bisher wurden keine nationalen Grenzwerte festgelegt. 
Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten  

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition  

Für ausreichende Lüftung sorgen. 
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen  

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönli che Schutzausrüstung  

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 
Augen-/Gesichtsschutz  

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von 
weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Die einzusetzenden Schutzhandschuhe 
müssen der Norm EN 374 entsprechen. Handschuhe aus Nitrilkautschuk: Materialstärke > 0,4mm, 480 Min. Durchdringzeit, bei 
Bedarf Baumwollhandschuh unterziehen.  
Durchfeuchtete Handschuhe wechseln.  
 

Handschutz  
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Hautschutzmittel verwenden. 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Geschlossene Arbeitskleidung wird empfohlen.  
Nach Kontakt Hautflächen gründlich waschen und eincremen. 

Körperschutz  

nicht anwendbar. Beim Spritzen ohne ausreichende Absaugung Atemschutzmaske mit Filter P2 tragen. 
Atemschutz  

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige 
Behörden benachrichtigen. 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition  

pastös Aggregatzustand: 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen un d chemischen Eigenschaften  
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften  

Farbe: dunkelbraun 
charakteristisch Geruch: 

Geruchsschwelle: Keine Daten vorhanden. 
0 °CSchmelzpunkt/Gefrierpunkt: 

100 °CSiedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: 
Entzündbarkeit 

nicht bestimmtFeststoff/Flüssigkeit: 
nicht bestimmtGas: 

Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
nicht bestimmtObere Explosionsgrenze: 

Flammpunkt: nicht anwendbar
nicht bestimmtZündtemperatur: 
nicht bestimmtZersetzungstemperatur: 

pH-Wert (bei 20 °C): 10- 11
mischbarWasserlöslichkeit: 

vollständig mischbar 
Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln 

nicht bestimmtVerteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser: 
Dampfdruck: nicht bestimmt

0,65 g/cm³Dichte (bei 20 °C): 
Relative Dampfdichte: nicht bestimmt
Partikeleigenschaften: Keine Daten verfügbar

9.2. Sonstige Angaben  

Nicht explosiv 
Explosionsgefahren 

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen  
keine 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität  
10.1. Reaktivität  

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsmäßigem Umgang. 
10.2. Chemische Stabilität  

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil. 
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen  

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsmäßigem Umgang. 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen  

starke Säuren und Basen, starke Oxidationsmittel 
10.5. Unverträgliche Materialien  

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte  

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben  
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der V erordnung (EG) Nr. 1272/2008  

Akute Toxizität  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
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Bezeichnung CAS-Nr. 
Quelle Spezies Dosis Expositionsweg Methode 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 2634-33-5 
LD50 532 mg/kg oral 
LD50 > 2000 
mg/kg 

dermal 

ATE 0,5 mg/l inhalativ Dampf 
inhalativ Staub/Nebel ATE 0,05 mg/l 

Reiz- und Ätzwirkung  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Sensibilisierende Wirkungen  
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzun gsgefährdende Wirkungen  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Expo sition  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Ex position  

Aspirationsgefahr  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Erfahrungen aus der Praxis  
Nach Augenkontakt: Reizt die Augen. (reversibel.) 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren  
Endokrinschädliche Eigenschaften  

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 
Sonstige Angaben  

Keine Angaben verfügbar. 
Allgemeine Bemerkungen  

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.  
Verweis auf andere Abschnitte: 2, 3 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben  
12.1. Toxizität  

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar. 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit  
Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial  
Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar. 

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar. 
12.4. Mobilität im Boden  

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung  
Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII. 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften  
Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die 
Kriterien erfüllt. 

12.7. Andere schädliche Wirkungen  
Es liegen keine Informationen vor. 

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.  
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

Weitere Hinweise  

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung  
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung  

Empfehlungen zur Entsorgung  
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  
Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen. 
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Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt  
170302 BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON VERUNREINIGTEN STANDORTEN); 

Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte; Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 
01 fallen 

Abfallschlüssel - verbrauchtes Produkt  
BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON VERUNREINIGTEN STANDORTEN); 
Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte; Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 
01 fallen 

170302 

Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung  
VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG 
(A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen aus 
Kunststoff 

150102 

Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.  
Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen. 

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel  

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport  
Landtransport (ADR/RID)  

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung:  

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.3. Transportgefahrenklassen:  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.4. Verpackungsgruppe:  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

Binnenschiffstransport (ADN)  
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung:  

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.3. Transportgefahrenklassen:  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.4. Verpackungsgruppe:  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

Seeschiffstransport (IMDG)  
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung:  

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.3. Transportgefahrenklassen:  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.4. Verpackungsgruppe:  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)  
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung:  

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.3. Transportgefahrenklassen:  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.4. Verpackungsgruppe:  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.5. Umweltgefahren  
Nein UMWELTGEFÄHRDEND:  

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwende r 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO -Instrumenten  
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften  
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den  Stoff oder das 
Gemisch  

EU-Vorschriften  
Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII): 

Eintrag 75 
Nationale Vorschriften  

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG). Beschäftigungsbeschränkung: 
1 - schwach wassergefährdend Wassergefährdungsklasse: 
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung  
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben  

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)  
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die 
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt 
bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit 
das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können 
die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so 
gefertigte neue Material übertragen werden. 

Weitere Angaben  

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.) 
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